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1. EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung / Planerische Vorgaben 

Die Gemeinde Eichenbühl fasste den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsgebiet 
„Wengertsberg I“. Hierdurch soll vorhandener Baulandbedarf gedeckt werden. 

Mit der Durchführung der Umweltprüfung, der Eingriffs- / Ausgleichsregelung und der Grün-
ordnungsplanung sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung ist die MaierLandplan, Bürger-
meister-Fröber-Weg 4, 97892 Kreuzwertheim beauftragt. Den Bebauungsplan erstellt das 
Büro Johann und Eck, Architekten – Ingenieure GbR, Erfstraße 31a, 63927 Bürgstadt. 

Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, Landkreis Miltenberg, Herrn Brand, 
ist aus artenschutzrechtlicher Sicht folgendes zu berücksichtigen: 

• Es ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen (Prognose und Ab-
schätzung) 

• Die vorhandenen Bäume sind auf Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen zu 
untersuchen. 

• Für evtl. vorkommende Reptilien (Zauneidechse) wird die Worst-Case Betrachtung an-
gewandt. 

 

1.2 Beschreibung des Planungs- / Untersuchungsgebietes 

 

 

Ausschnitt aus dem BP „Wengertsberg I“ 
(Quelle: Architekturbüro Johann und Eck) 

Das Planungsgebiet befindet sich östlich der Gemeinde Eichenbühl und umfasst eine Fläche 
von ca. 3.347 m² mit Ausgleichsflächen. 
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Der Planungsbereich umfasst folgende Flächen: 

 

 

1.3 Rechtliche Vorgaben 

Rechtsgrundlage für den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnungsplanung bildet das 
Baugesetzbuch (BauGB), hier speziell § 9(1) Abs. 10, 15, 16, 20, 24, 25 sowie § 9 (1a), wonach 
Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der Landschaft innerhalb der Bauleitplanung vor-
zusehen sind sowie das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) Art. 3 und Art. 6 (a, b), 
welche die Darstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Grünordnungsplan behan-
deln. 
Die Grünordnungsplanung umfasst eine Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes und 
eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des An-
hanges IV FFH- Richtlinie und weiterer streng geschützter Arten. 
Für die Erarbeitung der Umweltprüfung ist § 2 Absatz 4 BauGB maßgebend. Weiterhin rele-
vant sind die §§ 1, 2a BauGB, die Anlage zu § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB. Hier wird definiert, 
wie in Zukunft die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden sollen. 
Bei der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden Pflanzen- und Tierarten nach § 44 
Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG. 

Der Umweltbericht enthält neben den Ergebnissen der Umweltprüfung grünordnerische Maß-
nahmen sowie die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Damit ist der Umweltbericht, 
Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und bietet der Kommune die Möglichkeit einer 
sachgerechten Abwägung der Umweltbelange (§ 2a BauGB). 

 

1.4 Schutzgebiete 

Naturpark Bayerischer Odenwald 
Das Planungsgebiet liegt im Naturpark Bayerischer Odenwald, aber außerhalb Landschafts-
schutzgebietes bzw. der Teilfläche „LSG innerhalb des Naturparks Bayerischer Odenwald 
(ehemals Schutzzone)“ (LSG-00562.01). 

 

Fl-Nummer Größe Einheit

4903 194,49 m²

4902 455,01 m²

4963 / Teilfl. / "Baufläche" 303,00 m²

4963 / Teilfl. / Grün- 448,00 m²

und Gehölzfläche

4901 341,78 m²

4963/1 39,02 m²

4768 424,00 m²

4471/2 189,00 m²

Beeinträchtigte Fläche 2.394,30 m²

Ausgleichsfläche 952,50 m²

Gesamtfläche 3.346,80 m²
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Luftbild mit Landschaftsschutzgebiet / grün gestreift 
(Quelle: FIN-Web) 

 

Biotopkartierung Bayern 

Biotop Ident 6222-0066-001: Streuobstlage „Wingertsberg" 

Biotop Ident 6222-0065-001: Feldgehölz „Turmklinge“ 

Biotop Ident 6222-0063-001: Grasland und Gebüsch O „Turmklinge“ 

 

Planungsgebietes mit Biotopkartierungen 
(Quelle: FIN-Web) 

Das Biotop Ident 6222-0066-001 Streuobstlage „Wingertsberg“ grenzt nördlich unmittelbar an 
das zukünftige Baugebiet an, wird jedoch erhalten bzw. wird durch Pflegemaßnahmen m Rah-
men der Eingriffs- / Ausgleichsregelung aufgewertet. 

Planungsgebiet 

LSG-00562.01 

Planungsgebiet 

Biotop 6222-0063-001 

Biotop 6222-0066-001 

Biotop 6222-0065-001 
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Die Biotope Ident 6222-0065-001 Feldgehölz „Turmklinge“ und 6222-0063-001 Grasland und 
Gebüsch O „Turmklinge“ östlich von Eichenbühl befinden sich südlich des Planungsgebietes 
hinter einer Wohnsiedlung und ist somit nicht direkt von der Planung betroffen. 

Sonstige Schutzgebiet sind nicht vorhanden. 

 

1.5 Datengrundlagen / Methodisches Vorgehen 

Als Datengrundlagen werden herangezogen: 

• Begehungen bzw. Bestandserhebungen durch das Büro Maier Landplan am 24.04.22, 

13.07.22 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Arteninformation saP, nach nach Landkreis Milten-

berg 

• Internet-Portal: FIN-Web des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

• Bayerisches Staatsministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat; Geopor-

tal Bayern / Bayernatlas 

• Arten- und Biotopschutzprogramm 

• Weitere Literaturangaben: siehe Anhang 

 

Methodisches Vorgehen 
Zum einen wurden die genannten Tierarten laut Datenrecherche (Online Recherche Bayerisches 

Landesamt für Umwelt, sap-relevante Arten) nachgewiesen und kommen potentiell vor. Die Daten-
recherche bezieht sich auf den Landkreis Miltenberg; damit ist keine parzellengenaue Ab-
grenzung möglich. 
Zum anderen wurden die oben genannten Bestandsaufnahmen durchgeführt. Dies geschah 
vom Boden aus. 

Fledermäuse 
Die Bäume wurden auf Höhlen, abstehende Rinden, Rindenspalten, abgebrochene Äste und 
Stammrisse untersucht. 

Vögel 
Das Planungsgebiet wurde auf Höhlen, die für Vögel geeignet sind und auf Vogelnester unter-
sucht. 

 

 

2. BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN – PROGNOSE BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Lage im Raum 
Die Gemeinde Eichenbühl befindet sich im östlichen Teil des Landkreises Miltenberg. Das 
zukünftige Baugebiet liegt östlich am Ortsausgang im Anschluss an ein bestehendes Wohn-
gebiet zwischen Unterer Weinbergweg und Turmweg. 

Folgende Flur-Nummern sind betroffen (von West nach Ost): 

• 4901 bis 4903 

• 4963 und 4963/1 

• 4768 und 4471/2 
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Luftbild – Planungsgebiet / Lage im Raum 
(Quelle: Bayernatlas) 

Auf dem Gebiet des Bebauungsplanes sind folgende Strukturen vorhanden, die für Natur und 
Landschaft maßgeblich sind: 

• Wiesenflächen 

• Gehölzbereiche 

Um die Umweltauswirkungen des geplanten Mischgebietes beurteilen zu können, werden im 
folgenden Bestand und Planung beschrieben. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird 
nachfolgend beschrieben. Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe 
Erheblichkeit. 

(Quelle: In die Beschreibungen fließen auch Hinweise des Internet-Portals FIN-Web des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt ein) 

 

2.1 Schutzgut Boden (Naturraum und Geologie) 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Naturräumlich gesehen befindet sich das Planungsgebiet 
im Bereich Odenwald, Spessart und Südrhön, Untereinheit Talhänge des Mains und seiner 
Zuflüsse. 
Das Ausgangsgestein ist Sandstein des Buntsandsteins inklusive Randfazies. Die Bodenfor-
men sind fast ausschließlich Braunerden und podsolige Braunerden aus Kryo-/ Verwitterungs-
sand bis -grussand, welcher sich über Sandstein und Buntsandstein verbreitet. 

Bewertung / Auswirkungen: Der Geltungsbereich umfasst eine Wiese mit zwei Terrassen. In 
den angrenzenden Randbereichen befinden sich Sandsteinhaufen und Gehölzstrukturen 
(Bäume, Hecken). Wird die Bebauung wie geplant durchgeführt, wird eine zusätzliche Versie-
gelung vorgenommen. Damit geht Lebensraum für Flora und Fauna verloren; die Funktionen 
des Bodens werden beeinträchtigt, Bodenlebewesen gestört. 

Ergebnis: Aufgrund der Versiegelung des Bodens sind Umweltauswirkungen geringer Erheb-
lichkeit zu erwarten. 

 

2.1.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Erhalt des Oberbodens 

• Widerverwendung des Oberbodens 

Planungsgebiet 
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2.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Planungsgebiet befindet sich in einem Hangbereich 
und damit weitgehend außerhalb der Beeinflussung durch Grundwasser und Überschwem-
mung.  

Bewertung / Auswirkungen: Mit der Erstellung der Gebäude und deren Erschließung werden 
Flächen versiegelt. Bei der zusätzlichen Versiegelung reduzieren sich die Versickerungsmög-
lichkeiten weiter. Es ist von einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss auszugehen, was wie-
derum zu einer Minderung der Grundwasserneubildung in diesem Bereich führt. 

Ergebnis: Aufgrund der Bebauung sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu 

erwarten. 

 

2.2.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Minimierung der Versiegelung 

• Nutzung des anfallenden Dachflächenwassers 

 

2.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Der Odenwald im Randbereich des Mains weist ein ge-
mäßigt ozeanisches Klima auf und hat Niederschlagssummen bis zu 550 - 650 mm im Jahr. 
Die durchschnittliche jährliche Lufttemperatur beträgt hier 8 - 9˚C. Die vorwiegende Windrich-
tung ist Südwest mit Windgeschwindigkeiten von 1,8 bis 2,2 m/s. 

Bewertung / Auswirkungen: Die künftige Bebauung wird das Mikroklima ändern, da versiegelte 
Flächen sich mehr erwärmen als offenporige. Um auf die zunehmende Klimaerwärmung zu 
reagieren, sollten jedoch zusätzliche Gehölze und für die Gebäude eine Dachbegrünung vor-
gesehen werden. 

Ergebnis: Aufgrund der zusätzlichen Versiegelung sind Umweltauswirkungen von geringer Er-
heblichkeit zu erwarten. 

 

2.3.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Minimierung der Versiegelung 

• Erhalt der Gehölzstrukturen in den Randbereichen  

• Dachbegrünung auf den zukünftigen Gebäuden ist anzustreben 

 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Die für den Naturschutz relevanten Flächen im Geltungs-
bereich bestehen aus verschiedenen Strukturen bzw. Habitaten. 

Es sind folgende Bereiche vorhanden: 

• Wiesenflächen 

Nachfolgende Bilder zeigen die Lebensraumstrukturen der Planungsfläche und die angren-
zenden Bereiche. Die Aufnahmen wurde am 24.04.22 und 13.07.2022 von Herrn Maier auf-
genommen und geben einen guten Überblick über das zukünftige Planungsgebiet. Südlich 
und östlich angrenzend am Planungsgebiet sind Gehölzstrukturen (Bäume und Hecke) und 
zwei Steinhaufen zu finden. 
Um die Bilder besser einordnen zu können ist das Planungsgebiet als Luftbild vorangestellt. 
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Ausschnitt des Planungsgebietes - Luftbild 
(Quelle: Bayernatlas) 

 

 

Blick von südöstlich der Planungsfläche mit Blick auf vorhandenes Wohnhaus. 

 

Planungsgebiet 
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Blick von nordwestlich auf die Planungsfläche von vorhandenem Wohnhaus. 

     

Blick auf das Planungsgebiet von der Straße Unterer Weinbergweg in Richtung Süden 

 

     

St: Steinhaufen 
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Wiesenfläche 
Die Wiesenfläche ist relativ artenarm und wurde oft gemäht, um eventuell vorkommende Zau-
neidechsen zu vergrämen. 

Hecken und Gehölzbereiche 
Die Gehölzbereiche (Waldrand und im Vorfeld Hecken H1) befinden sich südlich und östlich 
des zukünftigen Einfamilienhauses und sollen erhalten bleiben. Auf direktem Planungsgebiet 
ist ein alter Baumstumpf. Diesen gilt es zu versetzen. Weiterhin sind keine Bäume auf dem 

B2: zweistämmige Trauben-Eiche 
(Q. petraea) mit einem Astbruch und 
einer Rindenspalte (rechtes Foto) 

B1: dreistämmige Trauben-Eiche 
(Quercus petraea) 

H1: Hecke aus Weißdorn, Hasel-
nuss, Feldahorn, Vogelkirsche, 
Brombeere, Aufwüchse 

BSt: Totholz Baumstamm 

St: Steinhaufen 
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Planungsgebiet vorhanden. Die im angrenzenden Gehölzbereich vorhandenen Bäume sind 
bei Bebauung zu schützen. 

Die potentielle natürliche Vegetation ist typischer Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit 
Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald. 

Die Vegetation setzt sich hauptsächlich aus Buchen zusammen. Die Strauchschicht ist nur 
fragmentarisch ausgebildet vor allem aus Buchenverjüngung. Die arten- und individuenarme 
Krautschicht besteht zumeist aus säuretoleranten Arten. In feuchten Übergangsbereichen zum 
Pfeifengras-(Buchen-)Stileichenwald, den offeneren Lichtbereichen, ist der Bestand indivi-
duen- und artenreicher. 

(FIN-Web / Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft, Freising, 2004). 
Die Potenzielle Natürliche Vegetationsgesellschaft ist als diejenige Pflanzengesellschaft zu verstehen, 
die sich bei Nutzungsaufgabe aufgrund der natürlichen Vegetationsentwicklung im Klimax einstellen 
würde; sie gibt Hinweise auf die standortgerechte Auswahl von Gehölzen bei Pflanzmaßnahmen. 

Bewertung / Auswirkungen: Mit Überbauung von offenem Boden geht Lebensraum für Flora 
und Fauna verloren, ein Ausweichen in angrenzende Bereiche ist jedoch möglich. Der Verlust 
von Gehölzen und Grünflächen führt zur Reduzierung des derzeitigen Lebensraumangebotes. 
Auch hier ist ein kurzfristiges Ausweichen in benachbarte Bereiche möglich. Mit der Schaffung 
von entsprechenden Strukturen im gleichen Naturraum bzw. in unmittelbarer Nähe kann ein 
Ausgleich für den Flächen- und Biotopverlust geschaffen werden, die Strukturvielfalt bleibt er-
halten. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

Ergebnis: Die betroffenen Flächen sind als Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Bedeu-
tung. Mit den umzusetzenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Umweltauswirkungen 
auf die Biodiversität von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

Zusätzlich zu dieser Beschreibung wird im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung europäischer Vogelarten sowie der Arten des 
Anhanges IV FFH- Richtlinie sowie von Arten, die nach nationalem Recht streng geschützt 
sind und damit eine sogenannte Prognose und Abschätzung hinsichtlich eines Verbotstatbe-
standes durchgeführt. Zusätzlich sind Bestandsaufnahmen hinsichtlich Fledermäusen 
und Vögeln (Lebensraumstrukturen) durchzuführen. Im Hinblick auf die Schlingnatter 
und Zauneidechse wird eine Worst-Case Betrachtung dieser Arten durchgeführt. 

 

2.5 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Planungsgebiet befindet sich im Anschluss an Wohn-
bebauung und ist durch seine angrenzenden Gehölzbereiche gut in die Landschaft integriert. 

Bewertung / Auswirkungen: Ein harmonisches Landschafts- und Ortsbild ist entscheidend für 
das Landschaftserlebnis, den Erholungswert und damit die visuelle Empfindlichkeit einer Land-
schaft. Das Landschaftsbild wird durch die geplante Bebauung beeinträchtigt. 

Ergebnis: Mit der Bebauung sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutz-
gut Landschaft zu erwarten. 

 

2.5.1 Landschaftspflegerische Zielvorstellungen 

• Erhalt der vorhandenen Gehölze 

• Einbindung in die Landschaft 
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2.6 Schutzgut Mensch 

2.6.1 Imissionsschutz 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Das Plangebiet befindet sich im Osten bereits bestehen-
der Bebauung zwischen Unterer Weinbergweg und Turmweg. Die Zufahrt erfolgt über Unterer 
Weinbergweg. 

Bewertung / Auswirkungen: Mit der Erstellung des Wohngebäudes ist davon auszugehen, 
dass eine geringe Lärmbelästigung der Anwohner zu erwarten ist. 

Ergebnis:  
Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

 

2.6.2 Erholungseignung 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: Die Flächen sind für die Erholungsnutzung von unterge-
ordneter Bedeutung. 

Bewertung / Auswirkungen: Mit der zusätzlichen Bebauung der Fläche verschlechtert sich die 
Erholungseignung nicht wesentlich. 

Ergebnis: Mit der Errichtung des Baugebietes sind Umweltauswirkungen geringer Erheblich-
keit für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestandsaufnahme / Beschreibung: In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsge-

biet befindet sich folgendes Bodendenkmal: D-6-76-119-10 „Hinterm Turm“. Dieser im 15. 

Jahrhundert aus Sandstein erbaute alte Zollturm ist ein Rundturm mit Schießscharten und 

Resten von steinernen Torangeln. Er steht für die alte Mautstelle „Alte Steige“ und war ein Teil 

des Handelsweges zwischen Nürnberg und Frankfurt am Main (Bayerische Vermessungsver-

waltung, EuroGeographics, 20.07.2022) 

Bewertung / Auswirkungen: Da dieses Denkmal nur in unmittelbarer Nähe des Bebauungsge-

biet steht und nicht direkt betroffen ist, hat die Bebauung keine Auswirkung auf das Denkmal. 

Ergebnis: Es sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter zu erwarten. 
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2.8 Zusammenfassende Konfliktanalyse 

Die Konfliktanalyse zeigt die Beeinträchtigungen bzw. Konflikte durch die Bebauung auf. Eine 
Gesamtbeurteilung führt die nachfolgende Tabelle auf: 

Schutzgut Art des Eingriffs Konfliktgrad Unvermeidbare 
Beeinträchtigung 

ausgleichbar 

Landschaftspflegerische Maßnahmen Begründung 

Boden Flächeninanspruchnahme 
durch Versiegelung 

gering nein, 
nur im Umfeld 

Schutz und Wiederverwendung des 
Oberbodens 

Erhalt des Oberbodens 

Wasser Änderung des Abflusses 
von Oberflächenwasser 

gering ja Versickerungsfähige Beläge, getrennte 
Abwasserbeseitigung 

Regenwasserabfluss ver-
langsamen 

Klima / Luft Beeinflussung des Klein-
klimas 

gering ja Erhalt von Gehölzen im direkten Umfeld Kleinklimatischer Einfluss 
auf Frischluftversorgung 

und Luftqualität 

Flora / Fauna Verlust von Grünflächen 
und Gehölzstrukturen 

gering nein, 
nur im Umfeld 

Schaffung von Lebensräumen im direk-
ten Umfeld 

Ausgleich für Flächenver-
lust, Erhöhung der Struk-

turvielfalt, ökologische Auf-
wertung 

Landschafts-
bild 

Verlust einer Wiese, Be-
bauung 

gering ja Erhalt von Gehölzen im direkten Umfeld Einbindung der Baulichkei-
ten 

Mensch Erholungseignung 

 

gering ja Erhalt von Gehölzen im direkten Umfeld Harmonische Einbindung 
der Baulichkeiten 

Kultur und 
Sachgüter 

Bebauung nahe dem 
Denkmal 

gering ja keine keine 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes der Gemeinde Eichenbühl wurde ein Bereich aus-
gewählt, welcher aus eine terrassenförmigen Grünstruktur besteht und damit Lebensraum-
strukturen für Fauna und Flora beinhaltet. 

Die vorgesehene Bebauung stellt einen Eingriff in Natur- und Landschaft dar, dieser ist aller-
dings mit entsprechenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 

Die Beeinträchtigung von Boden, Wasserhaushalt und Lebensraum wird durch entsprechende 
Ausgleichsflächen ausgeglichen. Hier stellt der Bauherr Flächen zur Verfügung. In Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Miltenberg), Herr Brand, wurden Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen abgestimmt. 

 

2.9 Umfang erforderlicher Ausgleichsflächen 

Die Festlegung der Ausgleichsfläche lehnt sich an den Leitfaden des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen in Einklang mit Natur und Land-
schaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ an. 

 

2.9.1 Bewertung der Eingriffsflächen und Berechnung der notwendigen Ausgleichsfläche 

Die Eingriffsflächen werden aufgrund der Bestandsaufnahme in die Kategorie II (Gebiete 
mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild) eingeteilt. 

Aufgrund der GRZ von 0,4 wird von einem Faktor von 1,0 ausgegangen. 

Nachfolgende Tabelle zeigt welche Flächen in welcher Kategorie und mit welchem Faktor 
berücksichtigt werden: 
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Tabelle 1: Bewertung und Berechnung der Ausgleichsflächen 

 

 

Hinweise: 
Kategorie I:   Gebiete geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
Kategorie II:  Gebiete mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 
Kategorie III: Gebiete hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Rundungsfehler sind bei den verschiedenen Computerprogrammen möglich. 

 

2.9.2 Berechnung der notwendigen Ausgleichsflächen - Zusammenfassung 

Für die mit der Bebauung entstehenden Beeinträchtigungen sind Ausgleich und Ersatz für die 
betroffenen Schutzgüter erforderlich. 

Nach Tabelle 1 beträgt die notwendige Ausgleichsfläche insgesamt 952,50 m². 

 

2.9.3 Nachweis der Ausgleichsflächen 

Die Familie Helfer (Vorhabensträger) stellt für den Bebauungsplan „Wengertsberg I“ Aus-
gleichsflächen zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um Grundstücke, welche in unmittelbarer 
Nähe der Planungsfläche liegen. Zum einen handelt es sich um die Fl.-Nr. 4963, welche sich 
auf der anderen Straßenseite fortsetzt und zum anderen um die Fl.-Nr. 4961, die sich ebenfalls 
auf der anderen Straßenseite befindet. 

Beide Grundstücke sind ehemalige Weinberge mit Trockenmauern, die jedoch komplett zuge-
wachsen sind. Auf den Flächen sollen landschaftspflegerische Maßnahmen durchgeführt wer-
den, um einen Magerstandort mit Trockenmauern herzustellen. 

Die Teilfläche der Fl.-Nr. 4963 beträgt ca. 604 m², die Fl.-Nr. 4961 hat eine Größe von ca. 475 
m². Insgesamt beträgt die Ausgleichsfläche 1.079 m². 

 

Diese Flächen werden als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft" (§5 Abs.2 Nr.10 BauGB) festgesetzt und sind 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Hier werden durch entsprechende Maßnahmen die nicht verminder- und vermeidbaren Beein-
trächtigungen der Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie ihrer 
Wechselbeziehungen naturschutzrechtlich kompensiert. 

Die Flächen sind im Plan dargestellt. 

 

Betroffene Strukturen Fl-Nummer Größe Einheit Kategorie Faktor

Größe Einheit

Extensiv genutzte Wiese 4903 194,49 m² II/ oberer Wert 1,0 194,49 m²

Extensiv genutzte Wiese 4902 455,01 m² II/ oberer Wert 1,0 455,01 m²

Extensiv genutzte Wiese 4963 / Teilfl. / "Baufläche" 303,00 m² II/ oberer Wert 1,0 303,00 m²

Extensiv genutzte Wiese 4963 / Teilfl. / Grün- 448,00 m² nicht berücksichtigt

und Gehölzfläche

Gehölzbereiche 4901 341,78 m² nicht berücksichtigt

Gehölzbereiche 4963/1 39,02 m² nicht berücksichtigt

Turmweg 4768 424,00 m² nicht berücksichtigt

Unterer Weinbergweg 4471/2 189,00 m² nicht berücksichtigt

Beeinträchtigte Fläche 2.394,30 m² Ausgleichsfläche 952,50 m²

Ausgleichsfläche 952,50 m²

Gesamtfläche 3.346,80 m²

Ausgleichsfläche
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3. SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 

Für den Bebauungsplan "Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage“ ist eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. Mit Herrn Brand von der Unteren Naturschutz-
behörde beim LRA Miltenberg wurde vereinbart, dass hierfür im Allgemeinen eine Prognose 
und Abschätzung zur Erfüllung eines Verbotstatbestandes ausreichend ist mit einer Worst-
Case Betrachtung für Reptilien (Schlingnatter, Zauneidechse). 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen waren zusätzlich Bestandsaufnahmen zu folgen-
den Tierarten durchzuführen: 

• Die vorhandenen Bäume sind auf Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen zu unter-
suchen 

 

3.1 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der streng und europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen kön-
nen. 

 

3.1.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Die Flächen des Geltungsbereiches liegen im Anschluss an bereits vorhandene Bebauung. 
Durch die zukünftige Bebauung müssen Grünstrukturen beseitigt werden. Durch den Eingriff 
geht somit Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt verloren. 
Der Eingriff beschränkt sich im Wesentlichen auf den Bau der Gebäude und die entsprechende 
Infrastruktur. 

Barrierewirkung / Zerschneidung 

Eine Zerschneidung von Lebensräumen ist nicht gegeben, von einer Barrierewirkung ist eben-
falls nicht auszugehen, da Vögel, Fledermäuse und die angesprochene Fauna in angrenzende 
Bereiche ausweichen können. Der Totholzstamm wird in die unmittelbar geschaffenen Aus-
gleichsflächen umgesetzt. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleiben somit im angrenzenden Gebiet erhalten bzw. werden 
neu geschaffen. 

Lärmimmission 

Mit den Baumaßnahmen und dem entstehenden Baugebiet sind Lärmemissionen verbunden.  

Optische Störungen 

Das Orts- und Landschaftsbild wird mit Änderung der Bebauung nur gering gestört, da sich 
die zukünftigen Gebäude direkt neben bereits vorhandener Bebauung befindet und sich im 
Umkreis Gehölze befinden, die das Baugebiet gut in die Landschaft integrieren. 

 

3.1.2 Anlagen- bzw. betriebsbedingte Wirkprozesse 

Durch die anschließenden Nutzungen ergeben sich keine weiteren oder zusätzlichen Störun-
gen der Flora und Fauna. 

 

3.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität 

Nach § 44 Abs. 1 BNatschG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 
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töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Wichtig ist deshalb zum einen die Lebensräume zu schützen, zum anderen den Zeitpunkt des 
Eingriffs festzulegen, um den Eingriff so gering wie möglich zu halten. 

Die untersuchten Arten haben unterschiedliche Lebensweisen und Aktivitätsphasen. Die Maß-
nahmen müssen sich an die Aktivitätsphasen der entsprechenden Art anpassen, da eine Maß-
nahme unterschiedliche Auswirkungen hat, je nachdem wann sie durchgeführt wird. 

Entsprechend dieser Prämisse werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen fest-
gelegt. Wichtig für die Maßnahme ist auch der Umstand, dass das Baugebiet in mehreren 
Abschnitten erfolgt. Somit geht für Flora und Fauna nicht der komplette Lebensraum auf „einen 
Schlag“ verloren. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass im räumlichen Zusammenhang 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse und auch Vögel vorhanden sind. Außerdem 
befinden sich weitere Gehölzstrukturen im Norden und Osten des Planungsgebietes. 

Die Wiese auf dem zukünftigen Baugebiet sollte unbedingt kurzgehalten werden, um einer 
Ansiedlung von Reptilien, insbesondere der Schlingnatter und Zauneidechse, entgegenzuwir-
ken. 

Nachfolgende Maßnahmen sind zu beachten, um Gefährdungen von Pflanzen- und Tierarten 
des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden bzw. zu minimieren.  

 

3.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Nachfolgend sind die allgemeinen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beschrieben, 
welche bei der Umsetzung des Bebauungsplanes zu beachten sind. 

• Rodungsarbeiten dürfen nur im Winterhalbjahr erfolgen (01. Oktober bis 28. Februar, § 39 

Abs. 5 Nr. 2 BNatschG) 

• Die Waldrandbereiche im Süden und Osten des zukünftigen Baugebietes mit seinen Bäu-
men und Sträuchern sind zu erhalten und bei einer Bautätigkeit durch einen Lattenzaun zu 
schützen. 
 

Die Lebensraumstrukturen des Planungsgebietes setzten sich hauptsächlich aus einer an ei-
ner Böschung liegenden Wiese zusammen, welche aus zwei Terrassen aufgebaut ist. Angren-
zend an das Baugebiet sind Gehölzstrukturen (eine zweistämmige ⌀ 60-70 cm (ein Astbruch, 
eine Rindenspalte) und eine dreistämmige ⌀ 20/ 20-30/ 30-40 cm Traubeneiche) und zwei 
Steinhaufen zu finden. Die Hecke besteht Größtenteils aus Weißdorn, Haselnuss, Feldahorn, 
Vogelkirsche, Brombeere und weitern Aufwüchsen. Auf der Wiese sind Traubeneichen-Auf-
wüchse und ein Totholzstamm, welcher in seinem Ist-Zustand erhalten bleiben und in den 
angrenzenden Gehölzbereich versetzt werden soll. 

 

Hinweis zur Erstellung des Lattenzaunes 
Der optimale Schutz von Bäumen und Sträuchern ist es ein ausreichender Abstand zu die-
sen einzuhalten. Hierfür ist der Kronenbereich, möglichst zuzüglich 1,5 m zu allen Seiten, 
einzuhalten. Um dies zu gewährleisten, ist dieser Bereich durch einen stabilen Zaun vor den 
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Auswirkungen der Baumaßnahmen zu schützen. Der Zaun hat eine Mindesthöhe von 2,00 
m, mindestens 8 Querriegel aus Brettern (Mindestbreite 10 cm) und ist ortsfest zu installie-
ren. Nähere Informationen unter: www.galk.de (Baumschutz auf Baustellen). 
So werden der Wurzelbereich und Baumstämme bzw. Gehölze wirksam geschützt 

Zu den oben genannten Punkten siehe auch Punkt 2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bedingung 

Zusätzlich sind die nachfolgenden Maßnahmen bei einer zukünftigen Bebauung der Grund-
stücke zu beachten. 

 

3.2.1.1 Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich Fauna 

Reptilien 
Der Steinhaufen am Waldrandbereich ist zu erhalten 

 

 

Weiterhin wurden die Wiesenflächen die ganze Vegetationsperiode kurz gehalten, um Repti-
lien zu vergrämen. 

Xylobionte (Totholzbewohnende Insekten) 
Der Totholzstumpf ist in die Ausgleichsfläche / Zauneidechsenhabitat umzusetzen 
 

 

 

http://www.galk.de/
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3.2.1.2 Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich Fauna beim Bau von Kanal bzw. Versorgungs-
leitungen 

Laut der Aussage von der zukünftigen Bauherrin Frau Helfer, gibt es seitens der Gemeinde 
keine Pläne über die Lage der Versorgungsleitungen. Diese müssen vom Gebäude nach unten 
in den Turmweg geführt werden. Dies bedeutet, dass die Gehölzbereiche entweder der Fl.-Nr. 
4901 oder 4963 in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Bevor die Versorgungsleitungen verlegt werden bzw. Gehölze gefällt werden, sind diese auf 
Lebensraumstrukturen von Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. 

 

3.2.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Es werden CEF und sonstige Maßnahmen durchgeführt, um Beeinträchtigungen von Flora 
und Fauna zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten. 

 

3.3 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Es wurden Daten aus Grundlagenwerken ausgewertet, die bereits unter Punkt 1.5 Daten-
grundlagen und im Literaturverzeichnis genannt sind. 

Die genannten Tierarten wurden laut Datenrecherche (Bayerisches Landesamt für Umwelt – saP-rele-

vante Arten) nachgewiesen und kommen potenziell vor. Die Datenrecherche bezieht sich auf die 
Suche für den Landkreis Miltenberg (676) damit ist keine parzellengenaue Abgrenzung mög-
lich. 
 

Es wurden folgende Lebensraumtypen abgefragt: 

• Extensivgrünland und andere Agrarlebensräume 

• Verkehrsflächen, Siedlungen und Höhlen 

• Trockenlebensräume 

• Hecken und Gehölze, Wälder 

Weiterhin wurden Daten vor Ort erhoben. 

 

Arten, für die keine Habitatstrukturen im Planungsgebiet vorhanden sind, wurden nicht 

weiter berücksichtigt. 

 

Hinweis: 
Die Legende für die verwendeten Abkürzungen befindet sich im Anhang. 

 

3.3.1 Bestand und Betroffenheit der Tier- und Pflanzenarten 
nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Bestandsaufnahmen (außer von Lebensraumstrukturen der direkt angrenzenden Gehölze) 
wurden nicht durchgeführt, sondern es wurde die Worst-Case-Betrachtung angewandt. 

 

3.3.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Es sind keine Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie von den zukünftigen Planun-
gen betroffen. 
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3.3.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie 

Laut der oben genannten Datenrecherche kommen die nachfolgenden Tierarten potenziell vor. 

3.3.1.2.1 Fledermäuse 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK EZA 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 3 2 u g 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 G u g 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 G u ? 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 u ? 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus   g g 

Myotis myotis Großes Mausohr 
 

V g g 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 
 

V g g 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 
  

g g 

Nyctalus austriacus Kleinabendsegler 2 D u ? 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 
 

V u ? 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus   u ? 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 
  

g g 

Plecotus auritus Braunes Langohr 
 

V g g 

Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 u 
 

Verspertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D ? ? 

 

Im Planungsgebiet sind keine Habitatstrukturen vorhanden, in welchen Fledermäusen ihren 
Lebensraum (Höhlen / Astlöcher etc.) finden könnten. Da jede Höhle, Astlöcher etc. als poten-
zielle Lebensstätte anzusehen ist, wurden entsprechende Vermeidungsmaßnahmen festge-
legt (Schutz der angrenzenden Gehölze durch einen Lattenzaun / siehe auch 3.2.). Zusätzlich 
ist davon auszugehen, dass das Gebiet als Jagdrevier genutzt wird. 

 

3.3.1.2.2 Reptilien 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK EZA 

Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u u 

Lacerta agilis Zauneidechse 3 V u u 

 

Im Planungsgebiet sind halboffene Strukturen, wie Randbereiche an Bäumen und Hecken vor-
handen welche möglicherweise von Schlingnatter und Zauneidechse besiedelt sind. 

 

3.3.1.2.3 Darstellung der einzelnen Arten 

Fledermäuse 
Die Abgrenzung der lokalen Population erfolgt nach Gruppen von Fledermäusen, die in einem 
lokalen Maßstab eine räumlich abgrenzbare Funktionseinheit (zu bestimmten Jahreszeiten) 
bilden, die wiederum für eine jeweilige Art von Bedeutung ist. Als lokale Population der oben 
genannten Arten, gilt im Sommer die Wochenstube. Im Winter ziehen sich die Tiere einzeln 
oder in kleinen Gruppen in die Winterquartiere zurück. Da sich Tiere verschiedener Kolonien 
in einem Winterquartier versammeln können, entspricht die lokale Population im Winter nicht 
mehr der sommerlichen lokalen Population. Winterquartiere können sowohl während eines 

http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ort/suche?lrgruppe2=&lrgruppe1=5&lebensraumSuche=Suche&nummer=6121&typ=tkblatt&sort=deutscherName&order=asc
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Winters als auch im Verlauf der Jahre gewechselt werden. Daher bezieht sich je nach Winter-
quartiervorkommen die Abgrenzung der lokalen Population punktuell auf das einzelne Winter-
quartier oder auf den Raum (etwa < 100 m) eng beieinander liegender Winterquartiere. (BfN, 
Arten Anhang IV FFH-Richtlinie) 
Im Planungsgebiet befinden sich keine Habitatstrukturen für sogenannte Fledermausquartiere, 
weder zur Aufzucht der Jungen noch zur Hibernation im Winter. Die Ackerfläche könnte mög-
licherweise als offenes Jagdhabitat dienen. Fledermäuse jagen im freien Luftraum und lesen 
offene Waldböden und Vegetationsstrukturen, wie Hecken, Sträucher und Bäume, ab (Abb. 
4). Im Planungsgebiet gibt es allerdings keine dieser genannten beständigen Vegetations-
strukturen und Gewässer, an denen sich Insekten entwickeln können und somit ausreichend 
Nahrungsangebot liefern. Aber auch Lichtquellen, wie Straßenlaternen, sind nicht gegeben. 
Die Fledermäuse finden dort dementsprechend wenig bis keine Nahrung und jagen in den 
angrenzenden Siedlungen und Vegetation., oder aber legen regelmäßig bis zu 15 km in ihre 
Jagdhabitate zurück, wie Mausohren und Abendsegler. (Fledermäuse – Lebensweise, Arten 
und Schutz, LfU, LBV, Juli 2008) 

 

Abbildung 1 Fledermausgilden aus Fledermausschutz im Wald (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft (LWF), Merkblatt Nr. 35, Dez. 2015) 

 

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind unter dem Punkt 3.2. beschrieben, die CEF-Maßnah-
men unter dem Punkt 5.2. Sie werden deshalb nicht mehr in den Formblättern aufgeführt. 
Ebenso wird auf die Beschreibung der Schädigungssachverhalte usw. verzichtet, weil diese 
bereits ausreichend im Text dargestellt sind. 
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 2 Bayern: 3 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Sommerquartiere von Einzeltieren und Wochenstuben liegen ursprünglich in Waldgebieten und sind 
dort vor allem hinter abstehender Rinde von absterbenden oder toten Bäumen, seltener auch in Baum-
höhlen oder -spalten zu finden 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: G Bayern: 3 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Sommerquartiere von Einzeltieren und Wochenstuben liegen in künstlichen Spalten an bspw. Fassa-
den von Gebäuden und anderen Stellen im Dachbereich. Insbesondere in Dachschrägen von Gebäu-
den und zwischen Ziegelauflagen und Holzverschalung oder Schieferverkleidung, sind ihre Wochen-
stuben zu finden. Gejagt wird in ausgedehnten Waldgebieten mit Nadel-, Laubbäumen und Gewässer, 
in einem Quartiersumkreis von 10 km. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: G Bayern: 3 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Breitflügelfledermaus besiedelt bevorzugt tiefere Lagen mit offenen bis parkartigen Landschaften, 
die auch ackerbaulich dominiert sei können. Ein hoher Grünlandanteil ist jedoch von Vorteil. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Bechtsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 2 Bayern: 3 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Bechsteinfledermaus ist eine typische "Waldfledermaus". Sie bevorzugt strukturreiche Laubwälder 
oder Mischwälder mit einem großen Angebot an Quartieren in Baumhöhlen oder Nistkästen. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: *  Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Diese Fledermaus ist überwiegend eine Waldfledermaus und ist auf strukturreiche Landschaften mit 
langsam fließenden oder stehenden Gewässern und viel Wald angewiesen. Sie jagen dicht über dem 
Wasser oder aber auch in Wäldern, Parks und Streuobstwiesen. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Große Mausohren sind Gebäudefledermäuse, die strukturreiche Landschaften mit hohem Anteil ge-
schlossener Wälder in der Umgebung als Jagdgebiete benötigen. Altersklassen-Laubwälder mit gerin-
ger Kraut- und Strauchschicht und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe werden als Jagd-
gebiete bevorzugt, innerhalb der Wälder sind Buchen- und Mischwälder mit hohem Buchen-/Eichen-
anteil die bevorzugten Jagdgebiete. Seltener jagen Mausohren auch auf Äckern, Weiden oder über 
anderem kurzrasigen (frisch gemähten) Grünland. Die Tiere fangen in langsamem, bodennahem Flug 
Großinsekten (insbesondere Laufkäfer, Kohlschnaken) vom Boden oder dicht darüber. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Da die Bartfledermaus ihr Quartier an Gebäuden in ländlichen Gegenden und eher im Randbereich 
von Städten sucht, wird sie als typische "Dorffledermaus" bezeichnet. Sie ist hauptsächlich hinter Au-
ßenwandverkleidungen und Fensterläden von Wohnhäusern, Garagen und Scheunen zu finden, teil-
weise auch in Spalten zwischen Giebel und Dachüberstand. Gelegentlich werden auch Einzeltiere und 
Kolonien in Fledermauskästen (Flachkästen) im Wald bzw. in Waldnähe außerhalb von Dörfern beo-
bachtet. Die bekannten Winterquartiere befinden sich ausschließlich unterirdisch in Kellern, Höhlen und 
Stollen, da die Tiere eine hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über Null Grad benötigen 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: - Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Fransenfledermaus ist sowohl in Wäldern als auch in Siedlungen anzutreffen. Für Wochenstuben 
und Einzelquartiere werden im Wald Baumhöhlen und ersatzweise Fledermaus- oder Vogelnistkästen 
gewählt, in Ortschaften siedeln Fransenfledermäuse gerne in Hohlblocksteinen von Stallungen oder 
Maschinenhallen, aber auch in Spalten im Gebälk von Dachböden oder Kirchtürmen. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 2 Bayern: D Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Fransenfledermaus ist sowohl in Wäldern als auch in Siedlungen anzutreffen. Für Wochenstuben 
und Einzelquartiere werden im Wald Baumhöhlen und ersatzweise Fledermaus- oder Vogelnistkästen 
gewählt, in Ortschaften siedeln Fransenfledermäuse gerne in Hohlblocksteinen von Stallungen oder 
Maschinenhallen, aber auch in Spalten im Gebälk von Dachböden oder Kirchtürmen. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Schwerpunktlebensräume des Abendseglers sind tiefer gelegene, gewässerreiche Lagen mit Auwäl-
dern und anderen älteren Baumbeständen wie Laub- und Mischwäldern oder Parkanlagen, häufig auch 
im Siedlungsraum. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: - Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Zwergfledermaus ist wohl die anpassungsfähigste unserer Fledermausarten. Sie ist sowohl in der 
Kulturlandschaft einschließlich der Alpen als auch in Dörfern und in Großstädten zu finden und nutzt 
hier unterschiedlichste Quartiere und Jagdhabitate. Bejagt werden Gehölzsäume aller Art, Gärten oder 
von Gehölzen umstandene Gewässer, Straßenlaternen, aber auch im geschlossenen Wald oder über 
Waldwegen ist sie nicht selten. Die Jagd findet i. d. R. in fünf bis 20 m Höhe statt. Bei jeder Untersu-
chung der Fledermausaktivität an Windenergieanlagen gelingen aber auch Nachweise in 120 bis 140 
m Höhe, allerdings ohne dass sicher ist, ob dies überwiegend auf Jagdflüge oder die Erkundung mög-
licher Quartiere zurückzuführen ist. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Dipl.-Ing. (FH) Michael Maier, Landschaftsarchitekt, MaierLandplan 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: - Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Das Braune Langohr gilt als charakteristische Waldart und kann hier eine breite Palette von Habitaten 
nutzen, zu der auch Nadelholzbestände gehören können. Die Art ist aber auch in Siedlungen heimisch 
und jagt hier u. a. an Gehölzstrukturen in den Ortschaften. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 2 Bayern: 2 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Sommer- und Wochenstubenquartiere befinden sich in Ortschaften in Gebäuden und dort vor allem 
in geräumigen Dachstühlen. Beim Grauen Langohr handelt es sich also um eine typische Dorffleder-
maus, und als Bewohner von Siedlungs- und Ortsrandbereichen gilt sie als klassischer Kulturfolger. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Reptilien (Kriechtiere) 

Beide Arten besiedeln ein breites Spektrum wärmebegünstigter, offener bis halboffene, struk-
turreiche Lebensräume, einschließlich Straßen- und Wegränder. Dieses Mosaik verschiede-
ner Lebensräume ist im Planungsgebiet vorhanden. Sie sind wechselwarme Tiere und sind 
auf schnelle Temperaturzufuhr und somit exponierten Sonnenplätzen, angewiesen. Die Nah-
rungsdiät der Zauneidechsen und Schlingnattern besteht hauptsächlich aus bodenlebenden 
Insekten und Spinnen. Ausgewachsene Schlingnattern ernähren sich weiterhin von Eidech-
sen, Blindschleichen, jungen Schlangen, junge Mäuse, Vögel und Amphibien.  Eine Zau-
neidechsenpopulation ist dann abgegrenzt, wenn ein Vorkommen weiter als 100 Meter vom 
nächstbesiedelten Habitat entfernt ist oder durch Barrieren, wie z. B. stark befahrene Straßen, 
Ackerflächen oder Tunnel und Fließgewässer, getrennt sind (LfU, 2020). Eine Schlingnatter-
population hingegen ist dann abgegrenzt, wenn das nächste Vorkommen 200-500 Meter vom 
nächsten Vorkommen entfernt ist und keine überwindbaren Korridore vorhanden sind 
(NLWKN, 2011). 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: V Bayern: 3 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Zauneidechsen besiedeln ein Gebüsch-Offenland-Mosaik und sind häufig an Sträucher und jungen 
Bäumen gebunden. Die Weibchen legen ihre 5-14 Eier Ende Mai bis Anfang Juli an sonnenreichen 
und vegetationsarmen Strukturen mit leichtgrabbarem Boden, in wenige Zentimeter gegrabene Löcher 
ab. Die Jungtiere schlüpfen circa zwei bis drei Monate später. Überwintert wird ab September/ Oktober 
bis März/ April in frostfreien Hohlräumen. 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Schlingnatter (Coronella austriaca) 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 3 Bayern: 2 Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Schlingnattern besiedeln ein Gebüsch-Offenland-Mosaik mit sandigem oder moorigem, trockenem bis 
feuchten Boden. Nach der Paarungszeit von April bis Mai, gebären die Weibchen Ende August bis 
September alle ein bis zwei Jahre zwischen 2-13 Jungtiere, sie sind also ovovivipar. Überwintert wird 
in frostfreien Löchern von Oktober bis März.  

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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3.3.2 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten 

Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über das potenzielle Vorkommen der betroffenen 
Europäischen Vogelarten im bzw. im Umfeld des Planungsgebietes. 

Nach jetzigem Kenntnisstand ist von keinem Verbotstatbestand auszugehen. 

 

Tabelle 9: Übersicht über betroffene potenziell vorkommende Europäische Vogelarten (Arten der Trockenlebens-
räume, Hecken, Gehölze, Wälder, Extensivwiesen und anderer Agrarlebensräume; Verkehrsflächen, Siedlungen 
und Höhlen) im bzw. im Umfeld des Planungsgebietes. Legende der Abkürzungen im Anhang. (Bayerisches Lan-
desamt für Umwelt, saP-Arteninformationen, Landkreis Miltenberg) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB RLD EZK EZA 

Accipiter gentilis Habicht V - B:u B:g 

Accipiter nisus Sperber - - B:g B:g 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer 1 2 B:s, R:g B:s, R:g 

Aegolius funereus Raufußkautz   B:g B:g 

Alauda arvensis Feldlerche 3 3 B:s B:s 

Anas crecca Krickente 3 3 B:u, R:g R:g 

Anser albifrons Blässgans - - R:g - 

Anser anser Graugans - - B:g, R:g - 

Anser fabalis Saatgans - - R:g - 

Anthus campestris Brachpieper 0 1 R:u - 

Anthus trivialis Baumpieper 2 3 B:s B:u 

Apus apus Mauersegler 3 - B:u B:u 

Ardea cinerea Graureiher V - B:u, R:g B:g, R:g 

Asio otus  Waldohreule  - - B:g, R:g B:g, R:g 

Athene noctua  Steinkauz  3 3 B:s - 

Aythya ferina  Tafelente  - - B:u, R:u R:u 

Bubo bubo Uhu - - B:g B:g 

Bucephala clangula Schellente - - B:g, R:s B:u, R:g 

Buteo buteo Mäusebussard - - B:g B:g 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker 1 3 B:s  

Charadrius dubius Flussregenpfeifer 3 - B:g, R:g B:s, R:g 

Chroicocephalus ridibundus Lachmöwe - - B:g, R:g - 

Ciconia ciconia Weißstorch - 3 B:g, R:g - 

Ciconia nigra Schwarzstorch - - B:g, R:g - 

Circus cyaneus Kornweihe 0 1 R:g - 

Circus aeruginosus Rohrweihe - - B:g - 

Circus pygargus Wiesenweihe R 2 B:g, R:g - 

Coloeus monedula Dohle V - B:g, R:g B:s 

Columba oenas Hohltaube - - B:g B:g 

Corvus corax Kolkrabe - - B:g B:g 

Corvus frugilegus Saatkrähe - - B:g - 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Asio+otus
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Asio+otus
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Athene+noctua
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Athene+noctua
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Aythya+ferina
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Aythya+ferina
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Cuculus canorus Kuckuck V V B:g B:g 

Crex crex Wachtelkönig 2 2 B:s, R:u B:s; R:u 

Cuculus canorus Kuckuck V V B:g B:g 

Cygnus cygnus Singschwan - R R:g - 

Cygnus olor Höckerschwan - - B:g, R:g B:g; R:g 

Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u B:u 

Dryobates minor Kleinspecht V V B:g B:g 

Dryocopus martius Schwarzspecht - - B:g B:g 

Emberiza cia Zippammer R 1 B:g B:g 

Egretta alba Silberreiher - - - - 

Emberiza citrinella Goldammer - V B:g B:g 

Falco peregrinus Wanderfalke - - B:g B:g 

Falco subbuteo Baumfalke  3 B:g B:g 

Falco tinnunculus Turmfalke - - B:g, R:g B:g; R:g 

Ficedula albicollis Halsbandschnäpper 3 3 B:g - 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper V 3 B:g, R:g B:g; R:g 

Fringilla montifringilla Bergfink - - R:g R:g 

Gallinago gallinago Bekassine 1 1 B:s, R:g B:s 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz - - B:g B:g 

Grus grus Kranich 1 - B:u, B:g - 

Haliaeetus albicilla Seeadler R - B:g, B:g - 

Hippolais icterina Gelbspötter 3 - B:u B:u 

Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3 B:u, R:g B:u; R:g 

Jynx torquilla Wendehals 1 2 B:s, R:u B:s 

Lanius collurio Neuntöter V - B:g, R:g B:s 

Lanius excubitor Raubwürger 1 2 B:s, R:u - 

Larus argetatus Silbermöwe - - R:u R:g 

Larus canus Sturmmöwe R - B:g, R:g R:g 

Larus michahellis Mittelmeermöwe - - B:g, R:g B:g; R:g 

Linaria cannabina Bluthänfling 2 3 B:s B:s 

Locustella naevia Feldschwirl V 3 B:g B:u 

Lullula arborea Heidelerche 2 V B:u - 

Luscinia megarhynchos Nachtigall - - B:g - 

Mareca penelope Pfeifente 0 R R:g R:g 

Mergus merganser Gänsesäger - V B:g, R:g B:g, R:g 

Milvus migrans Schwarzmilan - - B:g, R:g - 

Milvus milvus Rotmilan V V B:g B:g 

Motacilla flava Schafstelze - - B:g - 

Numenius arquata Großer Brachvogel 1 1 B:s, R:u - 
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Nycticorax nycticorax Nachtreiher R 2 B:g, R:g - 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer 1 1 B:s, R:g B:u, R:g 

Oriolus oriolus Pirol V V B:g - 

Pandion haliaetus Fischadler 1 3 B:s, R:g - 

Passer montanus Feldsperling V V B:u B:g 

Perdix perdix Rebhuhn 2 2 B:s - 

Pernis apivorus Wespenbussard V 3 B:g, R:g B:g 

Phalacrocorax carbo Kormoran - - B:g, R:g R:g 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 3 V B:u B:u 

Picus canus Grauspecht 3 2 B:u B:g 

Picus viridis Grünspecht - - B:g B:g 

Remiz pendulinus Beutelmeise V - B:s - 

Riparia riparia Uferschwalbe V V B:u - 

Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2 B:s, R:u B:s 

Saxicola torquatus Schwarzkehlchen V - B:g B:g 

Scolopax rusticola Waldschnepfe - V B:g B:g 

Spinus spinus Erlenzeisig - - B:u B:u 

Streptopelia turtur Turteltaube 2 2 B:s - 

Strix aluco Waldkauz - - B:g B:g 

Sylvia communis Dorngrasmücke V - B:g - 

Sylvia curruca Klappergrasmücke 3 - B:u B:g 

Tetrao urogallus Auerhuhn 1 1 B:s B:u 

Tringa glareola Bruchwasserläufer - 1 R:g - 

Tringa ochropus Waldwasserläufer R - B:g, R:g - 

Turdus iliacus Rotdrossel - - R:g R:? 

Tyto alba Schleiereule 3 - B:u - 

Upupa epops Wiedehopf 1 3 B:s, R:g - 

Vanellus vanellus Kiebitz 2 2 B:s, R:s B:s 

 

Durch die geplante Bebauung wird in Natur und Landschaft eingegriffen. Vögel, welche die 
betroffenen Flächen nutzen, können in angrenzende Bereiche ausweichen. 

 

3.3.3 Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen gemein-
schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen (streng geschützt heimische Tiere und 
Pflanzen und Landkreisbedeutsame Arten) 

Im Planungsgebiet können die Habitatansprüche von Arten erfüllt sein, die auf Gehölzstruk-
turen und Grünflächen angewiesen sind. 
Bei den streng geschützten Pflanzen- und Tierarten bzw. Landkreisbedeutsamen Arten 
konnten bei den Bestandserhebungen auf der betroffenen Fläche keine relevanten Arten 
nachgewiesen werden. 
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3.3.4 Schädigungs- und Störungsverbot 

Nach jetzigem Kenntnisstand ist von keinem Verbotstatbestand auszugehen. 

Die Informationen der Merkblätter entstammen aus einer Onlinerecherche des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie der Säugetiere des BfN (Lokale Population & Gefährdung) und der Arteninfor-
mationen zu saP-relevanten Arten der Artengruppe Säugetiere des LfU. (Zugriff: 07.07.2022)  

Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1, Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Von der zukünftigen Bebauung ist eine Wiese betroffen. Tiere können jedoch in angren-
zende Bereiche ausweichen. Damit ist davon auszugehen, dass keine signifikante Beein-
trächtigung lokaler Populationen zu befürchten ist. 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1, Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Für das Störungsverbot gilt das gleiche wie bereits oben beim Schädigungsverbot genannt: 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten in der Umgebung können ohne Beeinträchtigung erhalten 
bleiben, da nicht davon auszugehen ist, dass bau- und betriebsbedingter Lärm oder visuelle 
Störungen die genannten Arten beeinträchtigen. 

 

3.4 Fazit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen ist ein Verbotstatbe-
stand des § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatschG nicht erfüllt. 

 

 

4. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 
BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

4.1 Schutzgut Boden 

Bei Nichtdurchführung der Bebauungsplanung ist davon auszugehen, dass die Flächen wie 
bisher genutzt würden. Die Grünfläche bliebe ebenfalls erhalten. Die Bodenstruktur und das 
Bodenleben würden nicht zusätzlich beeinträchtigt.  

 

4.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Ohne zusätzliche Bebauung der Flächen blieben Versickerungsflächen für Oberflächenwasser 
und die damit verbundene Zuführung zum Grundwasser erhalten.  

 

4.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Ohne Bebauung und Beseitigung von Grünstrukturen bliebe das Kleinklima in seiner jetzigen 
Form erhalten. 

 

4.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bliebe die Fläche im derzeitigen Zustand erhalten, würden die Strukturen weiterhin potenzielle 
Teillebensräume darstellen, es würde aber auch keine Erhöhung der Strukturvielfalt durch die 
Anlage von Ausgleichsflächen stattfinden. 

 

4.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Würden die Flächen keiner Umnutzung unterliegen, bliebe das Landschaftsbild in seiner jetzi-
gen Form erhalten. 
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4.6 Schutzgut Mensch / Immissionsschutz 

Ohne die Bebauung würde die Erholungseignung annähernd gleichbleiben. Das zusätzliche 
Lärmaufkommen wäre ohne Bebauung nicht vorhanden. 

 

4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das Bodendenkmal Nr. D-6-76-119-10 (Mautturm aus dem 15. Jahrhundert) östlich des Bau-
gebietes ist nicht direkt betroffen, da es gegenüber der Straße vom zukünftigen Baugebiet 
liegt.  

 

5. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 
ZUM AUSGLEICH DER UMWELTAUSWIRKUNGEN (EINSCHL. DER NATUR-
SCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG) 

Die Auswirkungen, die durch das zukünftige Planungsgebiet entstehen bzw. die zu erwarten-
den Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch umsichtige Planung und die Berücksich-
tigung von Fauna und Flora bei der Umsetzung der Bebauung weitgehend vermieden bzw. 
gemindert. 

Für die Maßnahmenplanung gelten folgende Ziele: 

• Vermeidung einer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft so weit wie möglich 

• Durchführung von Minimierungsmaßnahmen 

• Schaffung von Ersatzlebensräumen 

• Ausgleich der Eingriffswirkung 

• Die Pflegemaßnahmen sind dauerhaft (jährlich) umzusetzen 

• Festsetzung von landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Hinweis: 
Alle Maßnahmen sind im beiliegenden Grünordnungsplan / Bebauungsplan dargestellt und 
festgelegt. 

 

5.1. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

5.1.1 Schutzgut Boden 

Oberboden ist möglichst innerhalb des Baugebietes zu sichern und wieder zu verwenden. Der 
Boden ist fachgerecht in Mieten zu lagern (siehe DIN 18915). Bei der Lagerung von mehr als 
3 Monaten in der Vegetationszeit ist eine Zwischenbegrünung zum Schutz von unerwünschter 
Vegetation und Erosion durchzuführen (siehe DIN 18917). 

Grundsätzlich ist zum Erhalt des Bodenlebens der Versiegelungsgrad innerhalb der Grundstü-
cke sowie die Erschließung zu minimieren. Die Bodenfunktionen sind weitestgehend zu erhal-
ten. 

 

5.1.2 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Zum Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens ist der Versiegelungsgrad innerhalb 
des Geltungsbereiches zu minimieren. Das anfallende Niederschlagswasser (Dachwasser) 
wird über eine Zisterne genutzt. Daher wird eine Zisternennutzung festgesetzt.  
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5.1.3 Schutzgut Klima / Lufthygiene 

Zur Minderung der Sonneneinstrahlung bzw. der Wärmespeicherung werden die Laubbäume 
und Gehölzstrukturen im Umfeld der Bebauung erhalten. Weiterhin ist die Umsetzung von 
Dachbegrünung (Gründächer) festgesetzt. 

 

5.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Siehe Kapitel 3.2. 

 

5.1.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Baugebiet ist bereits durch vorhandene Gehölze in die Landschaft eingebunden. 

 

5.1.6 Schutzgut Mensch 

- nicht notwendig–  

 

5.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege war am Verfahren beteiligt, hat jedoch keine 
Stellungnahme abgegeben. 

 

5.2 Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF / FSC-Maßnahmen für die Fauna 

Diese Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen bzw. FSC-Maßnahmen) werden als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG durchgeführt, um eine Gefährdung der lokalen Populationen zu ver-
meiden (Siehe auch Kapitel 3.2. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung). 

FCS-Maßnahmen müssen nicht im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff stehen. So-
mit kann die Unterschutzstellung einzelner Bäume weiter entfernt stattfinden. 
Die dauerhafte Funktion der vorgesehenen Ausgleichsflächen ist zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses dinglich zu sichern und sind durch die Gemeinde unverzüglich nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit einem Lageplan (1:5000 oder 1:10 000) an das 
Bayerische Ökoflächenkataster des Landesamtes für Umwelt (LfU) zu melden (auch online 
möglich https://www.oefk.bayern.de/oeko/JSPs/0aanmeldung.jsp) 
 

5.2.1 Maßnahme I: Anlage von Lesestein- und Totholzhaufen und Sandlinse auf der Fl.-Nr. 
4963 

Es ist vorgesehen Habitatstrukturen, wie Totholz und Steinhaufen mit Sandflächen für die 
Zauneidechse zu schaffen. 

Es wird eine Fläche von ca. 24 m² und mit Lesesteinhaufen, Totholz und Sandlinsen herzu-
stellen. Diese sind wie folgt zu gestalten (angelehnt an: KARCH: Koordninationsstelle für Amphi-
bien- und Reptilienschutz in der Schweiz, CH-2000 Neuenburg, 2012 (www.karch.ch): Praxismerkblät-
ter Reptilien): 

• Die Steinhaufen müssen mit je 5 m² Grundfläche und mindestens 70 cm Höhe angelegt 
werden. Es ist frostfestes, möglichst bodenständiges Gestein zu verwenden. Vor der An-
lage der Steinhaufen ist der Oberboden auf ca. 20 cm abzunehmen und der Standort 
durch Aufschüttung von Sand um mindestens 50 cm zu erhöhen. Mit dem Oberboden 
kann die Nordseite der Steinhaufen angedeckt werden. 

http://www.karch.ch/
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• Überwinterungsstrukturen mit Frostfreiheit (Mindestens 80 cm – 100 cm tief), dies kann in 
die Steinhaufen integriert werden. 

• Holzhaufen aus überwiegend grobem Holz (z. B. Wurzelstöcke) auf jeweils ca. 3 m³. An 
der Basis muss auch älteres Holz eingebaut werden, das von Kleintieren besiedelt ist, die 
als Futter für die Zauneidechsen geeignet sind. 

• Sandlinsen 1 – 3 m² als Fortpflanzungshabitate mindestens 10 cm tief. 

 

 

PFLEGE UND UNTERHALTUNG DER FLÄCHE 

• Es erfolgt kein Herbizideinsatz und keine mineralische Düngung 

• Die Fläche ist von Gehölzen freizuhalten. 

•  Die Grünflächen bzw. die entstehenden Hochstaudenfluren sind einmal im Jahr zu mä-
hen, und zwar nicht vor dem 30. Juni. 

• Das Mähgut ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

5.3 Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf 
Naturhaushalt und Landschaftsbild – Ausgleichsflächen 

Zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen von Erschließung sowie Bebauung auf Na-
turhaushalt und Landschaftsbild stellt der Vorhabensträger Flächen zur Verfügung. Diese Be-
reiche werden bezeichnet als "Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft". 

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, Herrn Brand, wurden hier Maßnahmen 
festgelegt und damit die nicht verminder- und vermeidbaren Beeinträchtigungen der Funktio-
nen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie ihre Wechselbeziehungen naturschutz-
rechtlich kompensiert. 

Als Ausgleichsmaßnahme ist die Anlage von Magerstandorten auf ehemaligen Weinbergen 
vorgesehen.  

Für die Tier- und Pflanzenwelt werden im Bereich der Ausgleichsfläche mit Erhöhung der 
Strukturvielfalt neue Lebensräume geschaffen. Durch die landschaftspflegerischen Maßnah-
men werden die Habitatstrukturen im Planungsgebiet erhöht und damit der Lebensraum für 
Fauna und Flora bereichert, was zu einer ökologischen Aufwertung des Gebietes führt. 

 

5.3.1 Maßnahme II: Landschaftspflegerische Maßnahmen 4963 und 4961 

Bestand 
Die Teilfläche der Fl.-Nr. 4963 und das Grundstück der Fl.-Nr. 4961, welche für Ausgleichs-
maßnahmen herangezogen werden, sind ehemalige Weinberge mit Trockenmauern. 

Die Maßnahmen betreffen eine Größe von ca. 1.079 m². 

Zielsetzung 
Die oben genannten Flächen werden entbuscht, vor allem sind die Brombeeren zu entfernen 
und die vorhandenen Trockenmauern freizustellen. Dadurch soll ein Trockenstandort für die 
Fauna, insbesondere Reptilien und die Fauna hergestellt werden. 

PFLEGE UND UNTERHALTUNG DER FLÄCHE 

• Es erfolgt kein Herbizideinsatz und keine mineralische Düngung sowie keine Gülleaus-
bringung. Die Ausbringung von Festmist ist zulässig. 

• Die Wiese ist einmal im Jahr zu mähen, und zwar nicht vor dem 15. Juni. 

• Das Mähgut ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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Durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen werden die Strukturvielfalt im Planungsgebiet 
erhöht und damit der Lebensraum für Fauna und Flora bereichert, was zu einer ökologischen 
Aufwertung des Gebietes führt. 

 

 

5.4 Umsetzung der Maßnahmen 

Die CEF- / FSC-Maßnahmen bzw. populationsstützenden Maßnahmen I sind umgehend 
durchzuführen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der nach Baufertigstellung fol-
genden Pflanzperiode durch Anleitung einer ökologischen Baubegleitung umzusetzen. Eine 
ökologische Baubegleitung zur Umsetzung und Einhaltung aller Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und CEF-/FCS-Maßnahmen mit abschließendem Bericht ist verpflichtend zu beauftra-
gen. Der Abschlussbericht ist der uNB Miltenberg vorzulegen. Die Ausgleichsflächen sind 
von der Kommune dem Bayerischen Ökoflächenkataster des Landesamtes für Umwelt (LfU) 
zu melden. 

 

6. PRÜFUNG VON ALTERNATIVEN 

Für den Bebauungsplan werden Flächen herangezogen, die im Zusammenhang mit bereits 
vorhandener Bebauung gesehen werden muss. Das neue Wohngebäude befindet sich im An-
schluss an bereits bestehende Bebauung und die Erschließung wird über eine bestehende 
Straße sichergestellt. Alternativen zu dieser Planung ergeben sich damit nicht. 

 

7. ABWÄGUNG / BESCHREIBUNG DER METHODIK 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Leitfaden des Bayerischen Staatsministe-
riums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen in Einklang mit Natur und Landschaft 
– Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ verwendet. Für die Bearbeitung wurden keine er-
gänzenden Gutachten vergeben. Als Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und 
die dreistufige Bewertung sowie als Datenquelle dienten die in Punkt 1.5 bzw. im Anhang ge-
nannten Quellen sowie Begehungen und Bestandsaufnahmen des Landschaftsarchitekturbü-
ros MaierLandplan. 

Die Einschätzungen von Boden und Versickerungsfähigkeit basieren auf Auswertungen der 
Geologischen Karte von Bayern. Genaue Kenntnisse über den Grundwasserstand und die 
anfallenden Oberflächenwasser aus den umliegenden Flächen liegen nicht vor. 

Die Methodik für die Erfassung der Fauna wurde bereits unter Punkt 1.5 beschrieben. 

 

8. MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG (BAUBEGLEITENDES MONITO-
RING) 

Mit dem baubegleitenden biologischen Monitoring wird die eigentliche Baumaßnahme, die Er-
bringung der Ersatz- und Ausgleichsflächen bzw. die geplanten landschaftsplanerischen Maß-
nahmen und Einhaltung der anschließenden Pflegemaßnahmen überwacht. Daraus können 
eventuelle Konsequenzen abgeleitet werden, um die Ziele für Natur und Landschaft zu errei-
chen und artenschutzrechtliche Konflikte auszuschließen. Voraussetzung bei Umsetzung des 
Bebauungsplanes ist die Anweisung einer biologischen Baubegleitung durch einen Fachpla-
ner. Nach Umsetzung und Abschluss der Maßnahmen ist ein Abschlussbericht bei der uNB 
Miltenberg vorzulegen, um potentielle langfristige Auswirkungen auf Natur- und Landschaft 
bzw. deren Nachbesserungen zu vermeiden. 
Es ist wünschenswert bei Einreichung der Unterlagen den Auftrag für die Durchführung der 
ökologischen Baubegleitung mit Abschlussbericht zu vergeben. Dadurch wird gewährleistet, 
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dass der Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten und die landschafts-
planerischen Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Der Bauherr spart bei umsichti-
ger Planung und Umsetzung der Maßnahmen zusätzliche Kosten. 
 

9. ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

Für den Bebauungsplan wird die Eingriffsregelung angewendet, um den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nachzukommen. 

Neben den Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung des Eingriffes sind zusätzlich Maß-
nahmen zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf Naturhaushalt und Land-
schaftsbild vorgesehen. Der Bauherr stellt hierfür Flächen zur Verfügung. 

Ausmaß der Ausgleichflächen und entsprechende Maßnahmen wurden mit von der Unteren 
Naturschutzbehörde, Landratsamt Miltenberg, Herrn Brand, abgesprochen. 

Die aufgeführten Maßnahmen führen zu einer Erhöhung der Strukturvielfalt des Lebensrau-
mes und damit zu einer Erhöhung der Artenvielfalt. 

Die nicht verminder- und vermeidbaren Beeinträchtigungen der Funktionen von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild sowie ihre Wechselbeziehungen werden naturschutzrechtlich kompen-
siert, das zukünftige Baugebiet wird gut in die Landschaft eingebunden. Der Eingriff in Natur 
und Landschaft ist nach Abschluss der Maßnahmen ausgeglichen. 

 

 

 

Ergänzt: 08.03.23, S. Krebs 
Eichenbühl, den 19. Oktober 2022 Kreuzwertheim, 19. Oktober 2022 
 

 

 

 

Günther Winkler Michael Maier 
Erster Bürgermeister Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt (FH) 
 

Hauptstraße 97 Bürgermeister-Fröber-Weg 4 
63928 Eichenbühl 97892 Kreuzwertheim 
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ANHANG 

Legenden Artinformationen 

nach: Homepage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt / Arteninformation) 

 

RLB: Rote Liste Bayern 

RLD: Rote Liste Deutschland 
EZK: Erhaltungszustand in der kontinentalen Region Deutschlands bzw. Bayerns 
EZA: Erhaltungszustand in der alpinen Biogeografischen Region Deutschlands bzw.  Bayerns (Vögel) 

 

Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (RLB 2003) bzw. Deutschlands (RLD 1996 Pflanzen und 

1998/2009 ff. Tiere) 

Kategorie Beschreibung 

0  Ausgestorben oder verschollen 
1  Vom Aussterben bedroht 
2  Stark gefährdet 
3  Gefährdet 
G  Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R  Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion 
V  Arten der Vorwarnliste 
D  Daten defizitär  

 

Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogeografischen Region (EZA) 

Deutschlands bzw. Bayerns (Vögel) 

Erhaltungszustand Beschreibung 

s   ungünstig/schlecht 
u   ungünstig/unzureichend 
g   günstig 
?   unbekannt 

* Die Populationen in Ostdeutschland, Süddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Saarland sind bereits in einem 
günstigen Erhaltungszustand 

 

Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel) 

Brut- und Zugstatus Beschreibung 

B   Brutvorkommen 
R   Rastvorkommen 
D   Durchzügler 
S   Sommervorkommen 
W   Wintervorkommen 

 

Legende Lebensraum 

Lebensraum Beschreibung 

1  Hauptvorkommen 
2  Vorkommen 
3  potentielles Vorkommen 
4  Jagdhabitat 
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